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Xil G{;~ctzgebt1.agsppdode 

DER BUNDESMINISTER FÜR FINANZEN Wien, am 20 Juli 1970 

Zl. 1982-Pr.2/1970 

An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
W i e n , 1. 

rf-t I A.fJ~ 
, - ----.~ 

ZU ?'/-f jJ. 
Pr~~. ~.m.1L~ll·19<?O 

Mit Bezug auf die Älurrage der Abgeordneten Robak und Ge
nossen vom 17.Juni 1970, Ur. 114/J, betreffend Abgabenho
heit für Gemeindeverbände, beehre ich mich mitzuteilen, daß 
nach dem Finanzverfassungsgesetz 1948, BGBloNr. 45/1948, 
Abg8.benträger, das heißt Steuerberechtigte nur der Bund, 
die Länder und Gemeinden unter Ausschluß jeglicher sonsti
ger Rechtssubjekte sein könneno 

Ich bin daher nicht in der Lage, eine Novelle des Finanz
ausgleichsgesetzes 1967 im beantragten Sinne ausarbeiten 
zu lassen, da es hiezu zuerst -einer Änderung des Finanz
verfassungsgesetzes mit den für das Zustandekommen von 
Verfassungsgesetzes qualifizierten Voraussetzungen be
darf. 
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